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Die medizinische Notwendigkeit  
der antimikrobiellen Photo
dynamischen Therapie (aPDT)
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Die medizinische Notwendigkeit eine Be-
handlungsmaßnahme ist ausschlaggebend 
für die Abrechenbarkeit nach GOZ/GOÄ  
so wie die Erstattung durch die privaten  
Kos tenträger. 
Im Verfahren eines Patienten gegen seine  
private Krankenversicherung vor dem Amts-
gericht Düsseldorf wurde die medizinische 
Notwendigkeit der antimikrobiellen Photo-
dynamischen Therapie (aPDT) von einem 
Sachverständigen bestätigt festgestellt. 
Medizinische Notwendigkeit liegt nach stän-
diger höchstrichterlicher Rechtsprechung 
vor, wenn es nach den objektiven medizi-
nischen Befunden und Erkenntnis sen im  
Zeitpunkt der Vornahme der ärztli chen Be-
handlung vertretbar war, sie als notwendig 
anzusehen. Hiervon ist auszugehen, wenn 
eine Behandlungsmethode zur Verfügung 
steht und angewandt worden ist, die ge - 
eig net ist, die Krankheit zu heilen, zu lindern 
oder ihrer Verschlimmerung entgegenzuwir-
ken. Liegt die medizinische Notwendigkeit 
vor, ist auch ein Versicherungsfall gegeben 
mit der Konsequenz, dass auf die Kosten  
der Therapie erstattet werden muss.
Für die aPDT hat das Amtsgericht Düssel - 
dorf in seinem Urteil vom 18. Februar 2015 
(Az. 22 C 11392/12) die Erstattungspflicht 
ausdrücklich festgestellt: 

„Dass ein Versicherungsfall in der Weise  
vorgelegen hat, als dass die durchgeführ - 
ten Maßnahmen der Desensibilisierung und 
der antimikrobiellen Photodynamischen The-
rapie medizinisch notwendig waren, steht 
nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme  
zur Überzeugung des Gerichts fest.“

Entscheidend bei Gerichtsverfahren über 
zahnmedizinische Behandlungsmethoden ist 
regelmäßig die Heranziehung eines zahn-
medizinischen Sachverständigen. So ist es  
in dem Verfahren vor dem Amtsgericht  
Düsseldorf korrekterweise geschehen. In  
den Entscheidungsgründen wird auf die  
Ausführungen des Sachverständigen Bezug 
genommen: 
„Zur Frage der medizinischen Notwendig - 
keit der antimikrobiellen Photodynamischen 
Therapie hat der Sachverständige in sei - 
nem Gutachten vom 14. Dez. 2013 eben - 
falls überzeugend ausgeführt, dass diese  
Behandlung medizinisch notwendig gewe -
sen sei und es sich hierbei um eine wis-
senschaftlich anerkannte Methode handele. 
Aus den Befundunterlagen ergebe sich  
zweifelsfrei ein Bedarf an Maßnahmen zur 
Keimzahlreduzierung, wofür die antimikro-
bielle Photodynamische Therapie zur Ver-
fügung stehe. In seiner ergänzenden Stel-

lungnahme hat der Sachverständige auf die 
gegenteilige Ansicht der Beklagten hin er -
neut die schulmedizinische Anerkennung  
bestätigt, weshalb die Leistungspflicht nicht 
nach § 4 Abs. 6 MB/KK ausgeschlossen ist.“

Im Ergebnis stehen also die medizinische 
Notwendigkeit und damit ihre Berechnungs-
fähigkeit nach GOZ sowie die Erstattungs-
pflicht der privaten Krankenversicherung fest. 
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